
3/034/2020
Beschlussvorlage
öffentlich

    Gemeinde Lüdersdorf

Genehmigung der Eilentscheidung des 
Bürgermeisters - außerplanmäßige Ausgabe zur 

Anschaffung von zwei Zeltgaragen für die FF 
Herrnburg

Amt Schönberger Land
Fachbereich III

Datum
03.06.2020

Bearbeitung:
Sebastian Gutt

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Gemeindevertretung Lüdersdorf 
(Entscheidung) 16.06.2020 Ö

Sachverhalt
Im Sommer 2020 erfolgt die Deckenerneuerung der L02 in Herrnburg, dabei wird 
die Straße so gesperrt, dass die FF Herrnburg den Bereich Herrnburg „Nord“ nicht 
mehr vom Gerätehaus erreichen kann. Um den Brandschutz während der 
Bauphase auch für Herrnburg „Nord“ sicherzustellen, wurden 2 Lösungsvarianten 
geprüft:

1. Anmietung von Fahrzeugzelthallen:
Eine Anfrage für die Anmietung entsprechender Fahrzeugzelthallen wurde vom 
Gemeindewehrführer bei der Firma Jansen unternommen, die Kosten inkl. 
Lieferung und Aufbau für 2 Monate betragen ca. 16.500,- €.

Pro: Kein extra Bauzaun notwendig, Professionelle Aufstellung, Abschließbare 
Halle
Contra: Kosten

2. Kauf von Zeltgaragen:
Kauf von zwei Zeltgaragen bei dem Anbieter Profizelt24 
Kosten: für HLF 20 = 2.639,- €
Kosten: für DLK     = 2.739,- €
Lieferung Spedition ca. 300,- €

Gesamt: ca. 5.700,- € (brutto)
Pro: Selbstmontage durch Feuerwehr, Weiterverwendung durch Bauhof oder für 
kulturelle Veranstaltungen möglich
Contra: ein zusätzlicher Bauzaun wird benötigt, 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die 2 Variante, Kauf von Zeltgaragen, die 
wirtschaftlichste Lösung darstellt.

Daraufhin hat der Bürgermister am 17.03.2020 die Eilentscheidung für die 
außerplanmäßige Ausgabe zur Anschaffung von zwei Zeltgaragen getroffen.

Nach 39 Abs. 3 Kommunalverfassung M-V bedürfen Eilentscheidungen des 
Bürgermeisters der Genehmigung der Gemeindevertretung.
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Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung genehmigt die Eilentscheidung des Bürgermeisters für 
die Außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 5.700,- € für die Anschaffung von 
zwei Zeltgaragen.
Finanzielle Auswirkungen
Deckung erfolgt aus dem Budget 12600 (Verschiebung von Mitteln)

12600.5613 Aufwendungen Dienstreisen etc. Minderausgaben 5.700,- €
12600.0820 Betriebs- und Geschäftsausgaben Mehrausgaben 5.700,- €
Anlage/n

1 Eilentscheidung (öffentlich)
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GEMEINDE LÜDERSDORF 
Der Bürgermeister 
über das Amt Schönberger Land 

Amt Schönbemer Land e Am Markt 15 •t• 23923 Schönberg Büroanschrift: 
Auskunft erteilt: 
Durchwahl: 
E-Mail: 
Aktenzeichen: 
Datum: 

Dassower Straße 4, 23923 Schönberg 
Herr Gutt 
038828/330-1311 
s.gutt@schoenberger-land.de  
37.53 
17. März 2020 

Eilentscheidung 

Der Bürgermeister der Gemeinde Lüdersdorf bewilligt folgende außerplanmäßige Ausgabe für die 
Beschaffung von zwei Zeltgaragen für die FF Herrnburg: 

HHST: 12600.08200 (Betriebs- und Geschäftsausstattung), Höhe: 5.700,- Euro 

Die Deckung erfolgt durch verfügbare Haushaltsmittel in der HHST 12600.5613 (Aufwendungen für 
übernommene Reiskosten für Dienstreisen und Dienstgänge). 

Begründung: 
Im Sommer 2020 erfolgt die Deckenerneuerung der L02 in Herrnburg, dabei wird die Straße so 
gesperrt, dass die FF Herrnburg den Bereich Herrnburg „Nord" nicht mehr vom Gerätehaus erreichen 
kann. Um den Brandschutz während der Bauphase auch für Herrnburg „Nord" sicherzustellen, 
wurden 2 Lösungsvarianten geprüft: 

1. Anmietung von Fahrzeugzelthallen:  
Eine Anfrage für die Anmietung entsprechender Fahrzeugzelthallen wurde vom Gemeindewehrführer 
bei der Firma  Jansen  unternommen, die Kosten inkl. Lieferung und Aufbau für 2 Monate betragen  ca.  
16.500.- E. 

Pro: Kein extra Bauzaun notwendig, Professionelle Aufstellung, Abschließbare Halle 
Contra:  Kosten 

2. Kauf von Zeltgaragen:  
Kauf von zwei Zeltgaragen bei dem Anbieter Profizelt24 
Kosten: für HLF 20 = 2.639,- E 
Kosten: für DLK = 2.739,- 
Lieferung Spedition  ca. 300,- E 

Gesamt:  ca.  5.700,-E (brutto) 

Postanschrift: Am Markt 15, 23923 Schönberg, Telefon: 038828/330-0 (Zentrale), Fax: 038828/330-175, Internet: www.schoenberger-land.de  

Sprechzeiten: Montag-Donnerstag 09.00-12.00 Uhr, Dienstag+Donnerstag 14.00-18.00 Uhr, Freitag geschlossen, sonst nach Vereinbarung 
Gemeinden des Amtes Schönberger Land: Grieben, Lüdersdorf, Menzendorf, Roduchelstorf, Selmsdorf, Siemz-Niendorf, Stadt Dassow, Stadt Schönberg 

Gläubiger-ID  Amt Schönberger Land DE40ZZZ00000309358 
Bankverb.: Sparkasse Mecklenburg-Nordwest BLZ 140 510 00 Kto.Nr.: 1 000 038 196 Swift/BIC: NOLADE21WIS IRAN: DE47 1405 1000 1000 0381 96 

DKB Schwerin BLZ 120 300 00 Kto-Nr.: 100 578 Swift/BIC: BYLADEM1001 IBAN: DE08 1203 0000 0000 1005 78 
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Prof. Dr. Huzel  
Bürgermeister 

GEMEINDE LÜDERSDORF 
Der Bürgermeister 
über das Amt Schönberger Land 

Pro: Selbstmontage durch Feuerwehr, Weiterverwendung durch Bauhof oder für kulturelle 
Veranstaltungen möglich 
Contra:  ein zusätzlicher Bauzaun wird benötigt, 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die 2 Variante, Kauf von Zeltgaragen, die wirtschaftlichste Lösung 
darstellt. 

Als Aufstellfläche für die temporäre Feuerwache wird der Schulhof der Grundschule Herrnburg 
favorisiert. Der Schulhof ist kameraüberwacht und wird durch den Wachschutz bestreift, 
Stromanschluss, Sanitäranlagen und Umkleidemöglichkeiten sind vor Ort vorhanden. Außerdem 
findet die Baumaßnahme in der Zeit der Sommerferien statt, sodass der Schulbetrieb nicht gestört 
wird. 

Die Deckung erfolgt durch verfügbare Haushaltsmittel in der HHST 12600.5613  (Aufwendungen für 
übernommene Reiskosten für Dienstreisen und Dienstgänge), da infolge der aktuellen „Coronakrise" 
mit weniger Dienstgängen und Reisekosten zu rechnen ist. 

Postanschrift: Am Markt 15, 23923 Schönberg, Telefon: 038828/330-0 (Zentrale), Fax: 038828/330-175, Internet: www.schoenberger-land.de  

Sprechzeiten: Montag-Donnerstag 09.00-12.00 Uhr, Dienstag+Donnerstag 14.00-18.00 Uhr, Freitag geschlossen, sonst nach Vereinbarung 
Gemeinden des Amtes Schönberger Land: Grieben, Lüdersdorf, Menzendorf, Roduchelstorf, Selmsdorf, Siemz-Niendorf, Stadt Dassow, Stadt Schönberg 

Gläubiger-ID  Amt Schönberger Land DE40ZZZ00000309358 
Bankverb.: Sparkasse Mecklenburg-Nordwest BLZ 140 510 00 Kto.Nr.: 1 000 038 196 Swift/BIC: NOLADE21WIS IBAN: DE47 1405 1000 1000 0381 96 

DKB Schwerin BLZ 120 300 00 Kto-Nr.: 100 578 Swift/BIC: BYLADEI1/11001 IBAN: DE08 1203 0000 0000 1005 78 
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